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©  Selbstfahrendes  Nutzfahrzeug  für  die  Strandreinigung. 

©  Es  weist  einen  Fahrzeugrahmen  (4)  auf,  der  we- 
nigstens  eine  Vorder-(2)  und  Hinterachse  (3)  umfaßt. 
Dazwischen  ist  ein  Müllaufnehmer  (12)  angeordnet. 
Das  Fahrzeug  (1)  soll  vielseitig  einsetzbar  sein.  Der 
mit  Rädern  (5)  bestückte  Fahrzeugrahmen  (4)  ver- 
fügt  deshalb  zwischen  der  Vorder-  (2)  und  Hinter- 
achse  (3)  über  eine  mittige,  rechteckige  Öffnung  (9). 

Der  Müllaufnehmer  ist  in  dieser  urrnung  (V)  versien- 
bar  gelagert  und  zwar  aus  einer  dem  Boden  (13) 
berührenden  Betriebsstellung  in  eine  vom  Boden 
(13)  abgehobene  Bereitschaftsstellung.  In  Fahrtrich- 
tung  gesehen  hinter  dem  Müllaufnehmer  (12)  befin- 
det  sich  ein  Sammelbehälter  (37)  für  den  aufgenom- 
menen  Müll. 
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Selbstfahrendes  Nutzfahrzeug  für  die  Strandreinigung. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  selbstfahren- 
jes  Nutzfahrzeug  für  die  Strandreinigung  nach 
iem  Oberbegriff  des  Schutzanspruchs  1  . 

Ein  solches  ausschließlich  für  die  Strandreini- 
gung  einsetzbares  Fahrzeug  ist  aus  der  Praxis  be- 
rannt.  Bei  ihm  ist  die  Vorderachse  als  auf  eine 
jmlaufende  Fahrkette  wirkende  Antriebsachse  aus- 
gebildet.  Die  Kette  weist  voneinander  beabstandete 
Stege  auf,  so  daß  ein  solches  Fahrzeug  auf  hartem 
Untergrund,  z.B.  asphaltierten  Straßen,  in  der  Regel 
nicht  betrieben  werden  kann.  Außerdem  wird  der 
Boden  bei  einem  Lenken  des  Fahrzeugs,  d.h.  ge- 
genläufig  angetriebenen  Fahrketten,  stark  aufge- 
wühlt,  was  insbesondere  im  Strandbereich  uner- 
wünscht  ist.  Die  Breite  des  Müllaufnehmers  umfaßt 
die  gesamte  Fahrzeugbreite  einschließlich  der 
Fahrspur  der  Fahrketten.  Nachteilig  ist  dabei,  daß 
der  in  der  Fahrspur  befindliche  Müll  durch  das 
Fahrzeuggewicht  tief  in  den  Boden  eingedrückt  und 
von  dem  Müllaufnehmer  aus  dem  Boden  nicht 
mehr  entfernt  werden  kann.  Dadurch  kommt  es  zu 
unerwünschten  Müllablagerungen,  die  insbesonde- 
re  auf  Stränden,  eine  erhebliche  Verletzungsgefahr 
darstellen.  Ferner  ist  die  Müllaufnahmekapazität 
stark  begrenzt.  Ein  solches  Fahrzeug  ist  nur  für 
einen  engen  Anwendungsbereich  geeignet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
selbstfahrendes  Nutzfahrzeug  der  eingangs  ange- 
gebenen  Art  zu  schaffen,  das  vielseitig  einsetzbar 
ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Schutzan- 
spruchs  1  gelöst. 

Durch  den  in  einer  mittigen  rechteckigen  Öff- 
nung  des  Rahmens  verstellbar  und/oder  schwenk- 
bar  vorgesehenen  Müllaufnehmer  ist  ein  Einsatz 
des  Fahrzeugs  nicht  auf  die  Strandreinigung  be- 
schränkt.  Bei  vom  Boden  abgeschwenktem  Mül- 
laufnehmer  kann  das  Fahrzeug  auch  als  Zugma- 
schine  im  Straßenverkehr  eingesetzt  werden.  Da- 
durch  ergibt  sich,  insbesondere  für  kommunale  Ar- 
beiten,  ein  variabler  Arbeitseinsatz.  An  der  Fahr- 
zeugvorderseite  können  folgende  Anbaugeräte 
wahlweise  lösbar  angebracht  sein:  Scheibenmäh- 
werk,  Motormähwerk,  Balkenmähwerk,  Seitenmäh- 
werk,  Böschungsmähwerk,  Mulchwerk,  Kehrma- 
schine,  Hochdruck-Schwemmanlage  (f. 
Tennispiatz-Kunststoffbahnreinigung),  Rotationsbür- 
sten  für  Leitpfosten-  und  Schutzplankenreinigung, 
Schneepflug.  Am  Fahrzeugheck  können  die  Anbau- 
geräte  Salzstreuer,  Düngerstreuer,  Vertikutiergeräte 
(Sportplatz  usw.),  Rasenkehrmaschinen,  befestigt 
werden.  Außerdem  kann  das  Fahrzeug  Aufbaugerä- 
te,  wie  z.B.  Spezialanlagen  für  Strandkorbtransport, 
Wasserbehälter,  aufweisen.  Durch  die  mittig  ange- 

ordnete  Öffnung  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  der 
Müllaufnehmer  nahe  dem  Schwerpunkt  des  Fahr- 
zeugs  angeordnet  ist,  so  daß  bei  Befahren  unebe- 
nen  Geländes  dieser  Teil  des  Fahrzeugs  relativ 

5  ausgeglichen  bewegt  wird. 
Günstig  ist  ferner  hinter  dem  Müllaufnehmer 

einen  Sammelbehälter  vorzusehen,  um  die  Ausfall- 
zeiten  des  Fahrzeugs  bei  einem  Mülltransport  zwi- 
schen  dem  zu  reinigenden  Strand  und  der  endgül- 

(o  tigen  Müllablage  gering  zu  halten.  Durch  die  Be- 
stückung  des  Nutzfahrzeugs  mit  Rädern  ist  sicher- 
gestellt,  daß  das  Fahrzeug  auf  unterschiedlich  be- 
schaffenem  Untergrund  eingesetzt  werden  kann. 
Das  gilt  sowohl  für  weichen  bzw.  formbaren  Unter- 

15  grund,  wie  z.B.  Sand,  als  auch  für  festen  Unter- 
grund,  z.B.  Asphalt. 

Günstig  sind  ferner  die  Merkmale  der  Schutz- 
ansprüche  2  bis  5,  da  sich  auf  diese  Weise  leicht 
eine  rechteckige  Öffnung  aus  Trägem  herstellen 

20  läßt,  die  teilweise  ohnehin  für  Fahrzeugrahmen  ver- 
wendet  werden.  Dadurch,  daß  die  Länge  der  Quer- 
träger  die  Breite  des  Müllaufnehmers  übersteigt,  ist 
ein  freies  Verschwenken  ebenso  wie  ein  sicheres 
Abstützen  des  Müllaufnehmers  an  dem  Rahmen 

25  sichergestellt.  Infolge  der  sich  in  etwa  entsprechen- 
den  Länge  von  Längsträger  und  Müllaufnehmer 
ergibt  sich,  daß  der  Müllaufnehmer  nahezu  voll- 
ständig  von  der  Öffnung  aufgenommen  werden 
kann  und  in  dieser  Bereitschaftsstellung  in  einem 

30  sicheren  Abstand  von  eventuell  vorhandenen  Bode- 
nunebenheiten  gehalten  ist.  Ein  Beschädigen  des 
Müllaufnehmers  ist  deshalb  weitgehend  ausge- 
schlossen. 

Die  Merkmale  der  Schutzansprüche  6  bis  8 
35  sind  insofern  vorteilhaft,  als  durch  den  in  bezug  auf 

die  Länge  der  Querträger  verminderten  lichten  Ab- 
stand  der  vorderen  und/oder  hinteren  Achsenlängs- 
träger  die  Höhe  des  Fahrzeugs  und  damit  dessen 
Schwerpunkt  möglichst  gering  bzw.  bodennah  ge- 

40  halten  werden  kann,  da  die  Achsenlängsträger 
zwar  oberhalb  der  Achsen  jedoch  zwischen  den 
Rädern  angeordnet  werden  können. 

Vorteilhaft  sind  auch  die  Merkmale  der  Ansprü- 
che  9  bis  1  1  ,  da  sich  durch  die  nach  hinten  geneigt 

45  abgewinkelten  Längsträger  eine  Neigung  der  Öff- 
nung  ergibt,  so  daß  die  Steigung  des  in  der  Öff- 
nung  verschwenkbaren  Müllaufnehmers  in  Grenzen 
gehalten  wird.  Ein  Abrutschen  bzw.  Zurückrollen 
des  aufgenommenen  Abfalls  wird  dadurch  weitge- 

50  hend  vermieden.  Schließlich  ist  durch  diese  Merk- 
male  gewährleistet,  daß  der  Müllaufnehmer  aus  der 
nach  vorne  geneigten  Betriebsstellung  in  eine  na- 
hezu  horizontale  Bereitschaftsstellung  verschwenk- 
bar  ist. 

Durch  die  Merkmale  der  Ansprüche  12  und  13 

2 
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st  eine  Reinigung  nicht  nur  eines  Bereichs  in  der 
=ahrzeugsmitte  sondern  auch  in  den  Fahrspuren 
der  Räder  möglich.  Daraus  ergibt  sich  ein  rationel- 
es  Reinigen  einer  bestimmten  Strandfläche,  da  pro 
Vbeitszyklus  ein  wenigstens  der  Fahrzeugbreite 
sntsprechender  Streifen  gereinigt  werden  kann. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Reinigungs- 
slemente  sind  den  Schutzansprüchen  14  bis  20  zu 
sntnehmen.  Durch  das  Anbringen  der  Reinigungs- 
slemente  mit  Hilfe  eines  gemeinsamen  Trägers  ist 
3in  schnelles  Montieren  und  Umrüsten  der  Reini- 
gungselemente  möglich.  Günstig  ist  auch  eine  ver- 
:ikale  Drehachse  und  ein  gegenläufiges  Antreiben 
der  Reinigungselemente,  da  der  aus  Müll  beste- 
lende,  in  Fahrzeugslängsrichtung  sich  erstrecken- 
de  Mittelstreifen  in  der  Drehrichtung  der  Reini- 
gungselemente  angeordnet  ist.  Die  gegenläufig  an- 
getriebenen  Rotorschwader  verhindern  außerdem 
sin  Befördern  des  von  den  Rotorschwadern  ergrif- 
fenen  Mülls  in  einen  in  Drehrichtung  liegenden, 
bereits  gereinigten  Bereich.  Die  horizontale 
Schwenkachse  ermöglicht  zusammen  mit  der  Be- 
tätigungseinrichtung  ein  Absenken  des  Rotor- 
schwaders  in  die  Betriebsstellung  sowie  ein  Anhe- 
ben  in  die  Bereitschaftsstellung.  Mit  angehobenen 
Rotorschwadern  kann  das  Fahrzeug  auch  mit  hö- 
heren  Geschwindigkeiten  als  in  der  Bereitschafts- 
stellung  betrieben  werden.  Durch  das  Befördern 
des  in  der  Fahrspur  befindlichen  Mülls  in  einen 
zwischen  den  Rädern  angeordneten  Mittelstreifen 
ist  außerdem  ein  Überfahren  und  tiefes  Einrücken 
des  Mülls  in  den  Boden  wirksam  verhindert. 

Vorteilhaft  sind  ferner  die  Merkmale  der 
Schutzansprüche  21  bis  24,  da,  z.B.  bei  unebenem 
Gelände,  ein  zu  tiefes  Eindringen  der  Reinigungs- 
elemente  in  den  Boden  und  gegebenenfalls  deren 
Beschädigung  mit  Hilfe  der  flächig  auf  dem  Boden 
abgestützten  Gleitschuhe  verhindert  ist.  Tellerför- 
mig  ausgestaltete  Gleitschuhe  ermöglichen  darüber 
hinaus  ein  Gleiten  in  allen  horizontalen  Richtungen. 
Eine  solche  Stoßabdämpfung  der  Reingungsele- 
mente  durch  die  Gleitschuhe  erhöht  die  Haltbarkeit 
und  damit  die  Lebensdauer  der  Reinigungselemen- 
te  insbesondere  beim  Reinigen  von  hügeligem  Ge- 
lände.  Die  Höhenverstellbarkeit  der  Gleitschuhe 
bezüglich  der  Eingriffstiefe  der  Reinigungselemen- 
te  ermöglicht  eine  weitgehende  Anpassung  an  die 
Beschaffenheit  des  zu  reinigenden  Bodens. 

Durch  die  Ausbildung  des  Nutzfahrzeuges  ge- 
mäß  der  Schutzansprüche  25  bis  27  wird  die  Förd- 
erwirkung  aufgrund  des  elastischen  Verhaltens  und 
der  Schwenkbarkeit  der  Zinken  positiv  beeinflußt, 
da  ein  Verklemmen  des  Mülls  in  den  Rotorschwa- 
dern  nahezu  ausgeschlossen  ist.  Außerdem  wirkt 
insbesondere  ein  Verschwenken  der  Zinken  in  Um- 
laufrichtung  einem  Verstopfen  des  Schwadrechens 
durch  den  zu  fördernden  Müll  entgegen. 

Vorteilhaft  ist  auch  die  Ausbildung  der  Reini- 

gungselemente  gemäß  bchutzansprucn  <ia,  aa  die 
Schutzhaube  eine  Verletzungsgefahr  verringert  und 
gleichzeitig  eine  gezielte  Müllablage  bei  hoher 
Förderkapazität  ermöglicht. 

5  Günstig  ist  auch  die  Ausbildung  des  Nutzfahr- 
zeugs  gemäß  der  Ansprüche  29  bis  35.  Die  Fahr- 
spurreinigungseinrichtung  kann  in  Abhängigkeit  von 
dem  zu  fördernden  Müll  auch  als  gewendelte 
Schnecke  oder  als  Bürstenrolle  ausgebildet  sein. 

fo  Dadurch  ist  eine  weitgehende  Anpassung  an  die 
Beschaffenheit  des  Mülls  gewährleistet.  Durch  das 
zwischen  den  Reinigungselementen  angeordnete 
Prallblech  ist  ein  gegenseitiges  Beeinflussen  der 
vor  jeder  Fahrspur  angeordneten  Reinigungsele- 

15  mente  und  ein  Fördern  von  Müllteilen  (z.B.  Glas) 
über  die  benachbarte  Fahrspur  hinaus  wirksam  un- 
terbunden.  Der  gesamte  aufgenommene  Müll  wird 
sicher  in  den  zwischen  den  Rädern  befindlichen 
Mittelstreifen  überführt. 

20  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Müllaufneh- 
mers  sind  den  Ansprüchen  36  bis  42  zu  entneh- 
men.  Eine  Abstimmung  zwischen  der  Breite  des 
Müllaufnehmers  und  der  Breite  des  Mittelstreifens 
ist  insofern  wichtig,  als  dadurch  der  gesamte  im 

25  Mittelstreifen  abgelegte  Müll  aufgenommen  und  ab- 
transportiert  werden  kann.  Mit  Hilfe  der  Aufnahme- 
keilleiste  ist  ein  Eindringen  in  einen  sandförmigen 
Boden  und  damit  auch  ein  Aufnehmen  von  in  den 
Boden  eingedrücktem  Müll  möglich.  Günstig  ist 

30  dabei  ferner,  daß  lediglich  der  Müll  von  dem  Boden 
aufgenommen  wird,  während  der  Sand  teilweise 
schon  an  der  Keilleiste  abgeschieden  wird.  Durch 
ein  Varriieren  der  Arbeitstiefe  mittels  des  Stellan- 
triebs  können  auch  tiefer  in  den  Boden  eingedrück- 

35  te  Gegenstände  aus  diesem  entfernt  werden. 
Durch  das  Ausbilden  des  Elevators  mit  Umlenkach- 
sen  und  einem  umlaufenden  Trum  ist  ein  schnelles 
Aufnehmen  und  Abtransportieren  des  Mülls  zum 
Sammelbehälter  sichergestellt. 

40  Die  Merkmale  der  Schutzansprüche  43  bis  47 
sind  insofern  vorteilhaft,  als  mit  Hilfe  der  Förderein- 
richtung  ein  weitgehendes  Trennen  des  Mülls  von 
dem  mitgeführten  Bodenmaterial  möglich  ist.  Um 
ein  Verschmutzen  bzw.  Beschädigen  der  Hinter- 

es  achse  und  sämtlicher  unterhalb  der  Fördereinrich- 
tung  angeordneter  Leitungen  zu  verhindern,  ist  der 
Einbau  eines  Prallblechs  über  der  Hinterachse  vor- 
teilhaft.  Ein  gezieltes  Abschütteln  der  durch  die 
Siebmaschen  fallenden  Teilchen  von  dem  Prall- 

50  blech  ist  durch  ein  von  der  Fahrzeugbewegung 
unabhängiges  Mitbewegen  des  Prallblechs  durch 
die  Fördereinrichtung  leicht  möglich.  Durch  das 
nach  hinten  ansteigende  Rüttelsieb  wird  ein  Herab- 
springen  oder  -gleiten  des  Mülls  infolge  der  För- 

55  derbewegung  des  Siebes  verhindert.  Zweckmäßig 
ist  ferner  auch,  den  Sammelbehälter  am  Heck  des 
Fahrzeugs  anzuordnen,  da  er  in  dieser  Stellung 
leicht  zugänglich  ist  und  auch  als  Ablage  für  ande- 

3 
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re  Gegenstände  verwendet  werden  kann,  wenn  das 
Fahrzeug  für  andere  kommunale  Aufgaben  als  zur 
Strandreinigung  eingesetzt  werden  soll. 

Außerdem  ist  eine  Weiterbildung  des  Nutzfahr- 
zeugs  gemäß  der  Schutzansprüche  48  bis  55 
zweckmäßig.  Mit  Hilfe  der  seitlichen  Lenker,  die 
exentrische  Lagerung  der  horizontalen  Schwenk- 
achsen  und  durch  geeignete  Anschläge  ist  bei  ei- 
nem  Verschwenken  des  Sammelbehälters  Uber  die 
Ladefläche  ein  automatisches  Entleeren  des  vollen 
Sammelbehälters  über  der  Ladefläche  durch  ein 
Kippen  des  Behälters  ermöglicht.  Mit  Hilfe  des 
zusätzlichen  Stellantriebs  ist  der  Kippunkt  des 
Sammelbehälters  variierbar,  um  eine  gleichmäßige 
Befüllung  der  Ladefläche  zu  erzielen.  Bei  parallel 
zum  Boden  ausgebildeter  Rückwand  des  Sammel- 
behälters  in  dessen  gekippter  Stellung  ist  auch  ein 
direktes  Aufnehmen  beispielsweise  von  Sand  bei 
einem  Zurücksetzen  des  Fahrzeugs  und  anschlie- 
ßendem  Aufrichten  des  Sammelbehälters  mit  Hilfe 
des  Stellantriebs  gewährleistet.  Da  der  Sammelbe- 
hälter  normalerweise  nicht  vom  Fahrersitz  aus  ein- 
sehbar  ist,  ist  auch  eine  Füllstandsanzeige  sowie 
eine  Anzeigevorrichtung  vorteilhaft. 

Durch  die  Merkmale  der  Schutzansprüche  56 
und  57  ist  ein  Glattstreichen  des  gesäuberten  San- 
des  und  ein  gewisses  Ausgleichen  von  Mulden  und 
Löchern  auf  einfache  Weise  möglich. 

Die  Merkmale  der  Ansprüche  58  und  59  er- 
möglichen  zum  einem  ein  gezieltes  Ablegen  des  in 
dem  Sammelbehälter  aufgenommenen  Mülls,  au- 
ßerdem  einen  vielfältigen  Einsatz  des  Fahrzeugs, 
z.B.  zum  Transportieren  von  Baumaterialen,  Er- 
dreich,  Gärtnereiartikeln  oder  dgl. 

Mit  Hilfe  des  lösbaren  Schnellverschlusses  ge- 
mäß  Schutzanspruch  60  ist  ein  Umrüsten  des 
Nutzfahrzeugs  auf  andere  Einsatzgebiete  ohne  gro- 
ßen  Zeitaufwand,  durch  einfache  Handgriffe  und 
ohne  spezielles  Fachwissen  gewährleistet.  Die  Va- 
riabilität  und  Flexibilität  des  Nutzfahrzeuges  wird 
dadurch  noch  erhöht. 

Ausführungsbeispiele  des  Erfindungsgegen- 
standes  werden  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Nutzfahr- 
zeugs  für  die  Strandreinigung  in  dessen  Betriebs- 
stel  lung; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  das  ohne  Aufbau 
dargestellte  Nutzfahrzeug; 

Fig.  3  eine  vergrößerte  Seitenansicht  einer 
ersten  Ausführungsform  einer  Fahrspurreinigungs- 
einrichtung; 

Fig.  4  eine  Vorderansicht  eines  Teils  einer 
zweiten  Ausführungsform  der  Fahrspurreinigungs- 
einrichtung; 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  der  Fahrspurreini- 
gungeinrichtung  gemäß  Fig.  4; 

Fig.  6  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  Vl-Vl  in 

Fig.  4; 
Fig.  7  eine  Seitenansicht  des  Nutzfahrzeugs 

in  dessen  Bereitschaftsstellung; 
Fig.  8  eine  Seitenansicht  des  Nutzfahrzeugs 

5  gemäß  Fig.  7  mit  gekippter  Ladefläche;  und 
Fig.  9  eine  Seitenansicht  des  Nutzfahrzeugs 

für  Einsatzfälle  mit  Ausnahme  einer  Strandreini- 
gung. 

In  Fig.  1  ist  ein  selbstfahrendes  Nutzfahrzeug 
w  für  die  Strandreinigung  1  in  dessen  Betriebsstel- 

lung  dargestellt.  Das  Nutzfahrzeug  1  weist  eine 
Vorderachse  2  und  eine  Hinterachse  3  auf,  auf 
denen  ein  Fahrzeugrahmen  4  federnd  gelagert  ist. 
Die  Enden  der  Achsen  sind  jeweils  mit  wenigstens 

15  einem  Fahrzeugrad  5  bestückt.  Oberhalb  der  Vor- 
derachse  2  ist  ein  herkömmlich  aufgebauter,  auf 
eine  oder  beide  Achsen  wirkender  Antriebsmotor 
6,z.  B.  ein  Hydraulikantrieb,  vorgesehen,  der  dar- 
über  hinaus  auch  weitere,  an  dem  Fahrzeug  instal- 

20  lierte  Einrichtungen  antreiben  kann.  Der  vordere 
Teil  des  Fahrzeugs,  insbesondere  oberhalb  der 
Vorderachse  2,  ist  von  einer  Fahrerkabine  7  umge- 
ben,  während  der  der  Fahrerkabine  7  nachgeordne- 
te  Teil  des  Nutzfahrzeugs  1  eine  kippbare  Ladeflä- 

25  che  8  aufweist. 
Der  Fahrzeugrahmen  4  besteht  aus  einem  vor- 

deren,  4a,  mittleren,  4b  und  hinteren  Abschnitt  4c. 
Der  mittlere  Abschnitt  4b  weist  eine  mittige  recht- 
eckige  Öffnung  9  auf,  die  durch  zwei  voneinander 

30  beabstandete,  quer  zur  Fahrzeuglängsrichtung  sich 
erstreckende  Querträger  10  und  durch  zwei  vonein- 
ander  beabstandete,  in  Fahrzeugslänsrichtung  sich 
erstreckende  Längsträger  11  begrenzt  ist,  deren 
Enden  jeweils  mit  den  Querträgern  verbunden  sind. 

35  In  der  Öffnung  9  ist  ein  Müllaufnehmer  12  verstell- 
bar  gelagert,  der  aus  einer  dem  Boden  13  berüh- 
renden  Betriebsstellung  (s.  Fig.  1)  in  eine  von  dem 
Boden  abgehobene  Bereitschaftsstellung  (s.  Fig.  7) 
und  umgekehrt  verschwenkbar  ist. 

40  Der  vordere  und  der  hintere  Querträger  10a, 
10b  weisen  eine  identische  Länge  auf,  die  die 
Breite  12a  des  Müllaufnehmers  12  derartig  über- 
steigt,  daß  beidseits  zwischen  dem  Müllaufnehmer 
12  und  den  Längsträgern  11  ein  etwa  gleich  gro- 

45  ßes  Spiel  14  (vgl.  Fig.  2)  vorhanden  ist.  Die  Länge 
beider  Längsträder  und  damit  der  lichte  Abstand 
zwischen  den  Querträgern  10  entspricht  in  etwa 
der  Länge  12b  des  Müllaufnehmers. 

Der  vordere  Abschnitt  4a  des  Fahrzeugrah- 
50  mens  weist  zwei  voneinander  beabstandete,  in 

Fahrzeuglängsrichtung  sich  erstreckende  vordere 
Achsenlängsträger  15  auf,  die  symmetrisch  zur 
Fahrzeuglängsachse  1  a  angeordnet  sind  und  deren 
hintere  Enden  15a  stirnseitig  mit  dem  vorderen 

55  Querträger  10a  verbunden  sind.  Auch  der  hintere 
Abschnitt  4c  des  Rahmens  weist  zwei  voneinander 
beabstandete,  in  Fahrzeuglängsrichtung  sich  er- 
streckende  hintere  Achsenlängsträger  16  auf,  die 

4 
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ebenfalls  symmetrisch  zur  Fahrzeuglängsachse  1a 
angeordnet  sind  und  deren  vordere  Enden  16a  mit 
dem  hinteren  Querträger  10b  verbunden  sind.  Ge- 
mäß  Fig.  2  weisen  die  Abstände  der  vorderen  und 
hinteren  Achsenlängsträger  15;  16  voneinander  je- 
weils  ein  unterschiedliches  Maß  auf.  Bezüglich  der 
vorderen  Achsenlängsträger  15  ergibt  sich  deren 
lichter  Abstand  aus  der  Länge  der  Querträger  10 
vermindert  um  etwa  die  zweifache  Breite  der  Fahr- 
zeugräder  5.  Die  vorderen  Enden  der  vorderen 
Achsenlängsträger  15  sind  mittels  eines  Frontträ- 
gers  17  miteinander  verbunden,  dessen  Länge  in 
etwa  dem  lichten  Abstand  der  vorderen  Achsen- 
längsträger  15  voneinander  entspricht.  An  der 
Stirnseite  des  vorderen  Abschnitts  4a  des  Fahrzeu- 
grahmens  ist  ferner  eine  Anbauplatte  18  befestigt, 
die  auch  als  Stoßstange  ausgebildet  sein  und  bei- 
spielsweise  die  Fahrzeugscheinwerfer  (nicht-ge- 
zeigt)  aufnehmen  kann. 

Gemäß  den  Fig.  1  und  7  bis  9  ist  der  Fahrzeu- 
grahmen  4  in  seinem  mittleren  Abschnitt  4b,  d.h. 
im  Bereich  der  Öffnung  9,  zum  Fahrzeugheck  1b 
geneigt  abgewinkelt,  so  daß  der  hintere  Querträger 
10b  einen  geringeren  Bodenabstand  als  der  vorde- 
re  Querträger  10a  aufweist.  Dabei  ist  die  Neigung 
des  mittleren  Rahmenabschnitts  4b  so  gewählt, 
daß  die  Differenz  der  Querträger-Bodenabstände  in 
etwa  der  Höhe  12c  des  Müllaufnehmers  entspricht 
und  der  Bodenabstand  des  hinteren  Querträgers 
10b  mindestens  so  groß  ist  wie  der  Bodenabstand 
der  Hinterachse  3.  Die  vorderen  Enden  16a  der 
hinteren  Achsenlängsträger  16  sind  zum  hinteren 
Querträger  10b  derartig  geneigt  abgewinkelt,  daß 
der  Knickpunkt  der  Hinterachse  3  vorgeordnet  und 
der  dem  Knickpunkt  nachgeordnete  Abschnitt  der 
hinteren  Achsenlängsträger  16  in  etwa  horizontal 
angeordnet  ist. 

An  der  Vorderseite  1c  des  Nutzfahrzeugs  1  ist 
eine,  z.B.  vom  Antriebsmotor  6,  angetriebene  Fahr- 
spurreinigungseinrichtung  20  vorgesehen,  die  den 
in  der  Fahrspur  befindlichen  Müll  zur  Fahrzeugmit- 
te  1d  hin  fördert,  so  daß  der  Müll  21  in  einen  unter 
dem  Nutzfahrzeug  1  befindlichen  Mittelstreifen  22 
überführt  wird.  Die  Fahrspurreinigungseinrichtung 
20  weist  gemäß  Fig.  2  für  jede  Fahrspur  ein  sepa- 
rates  Reinigungselement  23  auf,  das  über  einen 
gemeinsamen  Träger  24  an  der  Vorderseite  1c  des 
Fahrzeugs  angebracht  ist.  Der  Träger  24  erstreckt 
sich  in  horizontaler  Richtung  quer  zur  Fahrtrichtung 
und  weist  an  seinen  Enden  Schwenkachsen  24a 
auf,  an  denen  die  Reinigungselemente  23  in  verti- 
kaler  Richtung  schwenkbar  gelagert  sind.  Zwischen 
dem  gemeinsamen  Träger  24  und  dem  Reini- 
gungselement  23  ist  eine  Betätigungseinrichtung 
25  vorgesehen,  mit  deren  Hilfe  die  Reinigungsele- 
mente  einzeln  oder  getrennt  voneinander  aus  einer 
den  Boden  13  berührenden  Betriebsstellung  in  eine 
vom  Boden  abgehobene  Bereitschaftsstellung  und 

umgekehrt  uberfuhrbar  sind.  Insbesondere  [-ig.  £ 
zeigt  als  Rotorschwader  23a  ausgebildete  Reini- 
gungselemente  23,  die  jeweils  eine  vertikale  Dreh- 
achse  23b  aufweisen  und  gegenläufig  angetrieben 

5  sind.  Dabei  weist  der  in  Fahrtrichtung  links  ange- 
ordnete  Rotorschwader  eine  Drehrichtung  im  Uhr- 
zeigersinn,  der  in  Fahrtrichtung  rechts  angeordnete 
Rotorschwader  eine  dem  Uhrzeigersinn  entgegen- 
gesetzte  Drehrichtung  auf.  Wie  genauer  aus  Fig.  2 

w  und  3  zu  ersehen  ist,  besteht  der  Rotorschwader 
23a  aus  Kreisschwadrechen,  die  einen  Durchmes- 
ser  aufweisen,  der  wenigstens  der  Fahrspurbreite 
entspricht. 

Zur  Abdämpfung  von  Bodenunebenheiten  und 
75  zur  Einstellung  der  Eindringtiefe  der  Kreisschwa- 

drechen  in  den  Boden  13  sind  an  den  Reinigungs- 
elementen  23  höhenverstellbare  Gleitschuhe  26 
befestigt.  Diese  sind  tellerförmig  ausgebildet  und 
außerhalb  des  Arbeitsbereichs  der  Kreisschwadre- 

20  chen  oder  im  Bereich  der  Drehachse  23b  angeord- 
net  (s.  Fig.  3). 

Die  Kreisschwadrechen  sind  mit  Zinken  23d 
versehen,  die  einen  entgegen  der  Drehrichtung 
weisenden  Knick  in  ihrer  Längsachse  aufweisen 

25  (nicht  näher  dargestellt).  Dadurch  sind  die  Zinken 
schleppend  winklig  zum  Boden  13  angestellt.  Die 
Zinkenhöhe  ist  in  weiten  Grenzen  variierbar  und 
beträgt  bis  zu  0,5m. 

Wie  in  den  Fig.  1  ,  2  und  3  näher  gezeigt,  sind 
30  die  Kreisschwadrechen  mit  Hilfe  einer  Steuerung, 

z.B.  Kulissensteuerung,  von  einer  den  Boden  13 
berührenden  Betriebsstellung  in  eine  vom  Boden 
abgehobene  Bereitschaftsstellung  und  umgekehrt 
während  eines  360°  Umlaufs  verschwenkbar.  Die 

35  Steuerung  ist  so  ausgebildet,  daß  die  gerade  im 
hinteren,  d.h.  zum  Fahrzeug  weisenden  Teil  des 
Rotorschwaders  befindlichen  Kreisschwadrechen 
angehoben  sind,  während  die  gerade  im  vorderen 
Teil  des  Rotorschwaders  befindlichen  Kreisschwa- 

40  drechen  zum  Boden  hin  angestellt  sind.  Außerdem 
ist  jedes  Reinigungselement  23  mit  einer  Schutz- 
haube  23e  versehen,  die  auch  diffursorähnlich,  d.h. 
mit  einem  aerodynamischen  Förderkanal  ausgebil- 
det  sein  kann  (nicht  näher  dargestellt).  Die  nach 

45  außen  gerichtete  Öffnung  des  Förderkanals  ist  zur 
Fahrzeugmitte  hin  ausgerichtet  und  mündet,  mög- 
lichst  tangential,  in  den  Mittelstreifen  22. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  Fahrspurrei- 
nigungseinrichtung  20  ist  in  den  Fig.  4  bis  6  darge- 

50  stellt. 
Gemäß  dieser  Ausführungsform  ist  die  Fahr- 

spurreinigungseinrichtung  20  als  gegenläufig  ge- 
wendelte  Schnecke  27  mit  einer  horizontal  und 
quer  zur  Fahrzeugslängsrichtung  verlaufenden 

55  Schneckenachse  27a  ausgebildet.  Dabei  ist  es 
möglich,  die  Schnecke  über  die  gesamte  Fahr- 
zeugbreite  auszubilden  und  mit  gegenläufigen 
Wendeln  zu  versehen,  oder  in  jeder  Fahrspur  eine 

5 
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separate  Wendel  (s.  Fig.  4)  vorzusehen,  die  den 
Müll  von  der  Fahrspuraußenseite  in  den  unter  dem 
Fahrzeug  befindlichen  Mittelstreifen  befördert.  Zur 
Erreichung  dieses  Zwecks  ist  die  Drehrichtung  der 
Schnecke  entsprechend  auszuwählen.  Gemäß  Fig. 
5  ist  die  Schnecke  27  dem  Fahrzeugrad  5  unmittel- 
bar  vorgeordnet  und  zwecks  einer  gezielten  Förde- 
rung  des  Mülls  mit  einer  Schutzhaube  27b  verse- 
hen.  Zur  Erhöhung  der  Förderkapazität  weist  ein 
auf  der  Schnecke  umlaufender  Schneckenkamm 
27c  Zinken  27d  auf,  die  mit  Hilfe  einer  nicht-darge- 
stellten  Steuereinrichtung  in  ihrer  Längsrichtung 
oder  quer  dazu  aus  einer  Betriebs-  in  eine  Bereit- 
schaftsstellung  und  umgekehrt  während  eines  360° 
Umlaufs  verstellbar  sind.  Die  Steuereinrichtung  ist 
so  ausgebildet,  daß  die  Zinken  27d  in  dem  nach 
oben  weisenden  Abschnitt  der  Schnecke  27  zur 
Schneckenachse  27a  hin  zurückgezogen  sind, 
während  sie  in  der  zum  Boden  weisenden  Schnek- 
kenhälfte  in  Richtung  auf  den  Boden  13  und  in 
Richtung  des  zu  fördernden  Mülls  radial  nach  au- 
ßen  verschoben  sind.  In  der  unteren,  zum  Boden 
13  weisenden  Schneckenhälfte  findet  deshalb  zu- 
nächst  eine  radial  nach  außen  gerichtete  Bewe- 
gung  (s.  Pfeil  A  in  Fig.  5  und  6)  und  schließlich 
nach  Durchfahren  des  unteren  Totpunkts  eine  zur 
Schneckenachse  27a,  d.h.  nach  innen  gerichtete, 
Bewegung  (s.  Pfeil  B  in  Fig.  5  und  6)  der  Zinken 
27d  statt.  Auch  im  Fall  der  Ausbildung  der  Fahr- 
spurreinigungseinrichtung  als  Schnecke  kann  eine 
Betätigungsvorrichtung  vorgesehen  sein,  mit  deren 
Hilfe  der  Abstand  der  Schnecke  27  vom  Boden  13 
bzw.  deren  Eindringtiefe  in  den  Boden  eingestellt 
und  variiert  werden  kann.  Die  Fahrspurreinigungs- 
einrichtung  20  kann  ferner  in  Form  einer  Bürsten- 
rolle  mit  vertikaler  und/oder  horizontaler  Drehachse 
ausgebildete  sein. 

Wie  in  Fig.  2  dargestellt,  ist  zwischen  den 
Reinigungselementen  23  ein  teilweise  gebrochen 
dargestelltes  Prall-  oder  Abiegeblech  30  angeord- 
net.  Das  Prallblech  kann  so  ausgeformt  sein,  daß 
es  einen  in  der  Fahrzeugslängsachse  1a  sich  er- 
streckenden  Teil  30a  aufweist  und  zu  den  Reini- 
gungselementen  23  hin  tangential  ausläuft.  Der  zu 
den  Reinigungselementen  23  weisende  Teil  kann 
auch  in  die  Schutzhaube  23e  der  Reinigungsele- 
mente  auslaufen  oder  selbst  als  Schutzhaube  fun- 
gieren. 

Nachfolgend  wird  unter  Bezug  auf  die  Fig.  1  ,  2 
und  7  der  Müllaufnehmer  12  näher  erläutert.  Die 
Breite  12a  (s.Fig.  2)  des  Müllaufnehmers  sollte 
wenigstens  der  Breite  des  Mittelstreifens  22  ent- 
sprechen,  um  eine  ordnungsgemäße  Müllaufnahme 
zu  ermöglichen.  Der  Müllaufnehmer  besteht  im  we- 
sentlichen  aus  einer  Aufnahmekeilleiste  31  und  ei- 
nem  um  zwei  Umlenkachsen  32a,  b  geführten  und 
der  Aufnahmekeilleiste  31  nachgeordneten  Elevator 
32.  Die  Aufnahmekeilleiste  31  besteht  aus  vonein- 

ander  beabstandeten,  nahezu  dreieckig  ausgebilde- 
ten  Aufnahmeelementen  31a  (siehe  Fig.  2),  die 
auch  zahnförmig  und/oder  tangential  zum  Boden 
13  weisend  ausgebildet  sein  können. 

5  In  der  Betriebsstellung  des  Müllaufnehmers  12 
(siehe  Fig.  1)  wird  die  Aufnahmekeilleiste  31  in  der 
Nähe  des  Bodens  13  gehalten  oder  mit  einer  be- 
stimmten  Eindringtiefe  durch  den  Boden,  z.B. 
Sand,  geführt.  Die  Eindringtiefe  der  Aufnahmekeil- 

10  leiste  31  beträgt  mehrere  cm,  vorzugsweise  etwa 
5cm.  In  der  Betriebsstellung  ist  deshalb  die  vorde- 
re  Umlenkachse  32a  bodennah  und  die  hintere 
Umlenkachse  32b  bodenfem  angeordnet,  wobei 
letztere  über  dem  hinteren  Querträger  10b 

75  und/oder  über  der  Hinterachse  3  des  Fahrzeugs 
angeordnet  ist. 

Der  Elevator  32  weist  einen  jeweils  zwischen 
den  Umlenkachsen  32a,  32b  sich  erstreckenden 
Ober-  und  Untertrum  auf,  wobei  die  Drehrichtung 

20  der  Umlenkachsen  so  gewählt  ist,  daß  der  obere 
Trum  nach  hinten  und  der  untere  Trum  nach  vorne 
läuft.  Die  Drehrichtung  des  Elevators  32  in  Fig.  1 
entspricht  also  dem  Uhrzeigersinn.  Der  Elevator  32 
kann  in  Abhängigkeit  von  dem  aufzunehmenden 

25  Müll  sehr  unterschiedlich,  vorzugsweise  als  Förder- 
band,  Kratzboden,  Rechen-  oder  Gliederband,  ge- 
staltet  sein.  Außerdem  kann  das  umlaufende  Trum 
eine  Oberflächenbeschichtung  oder  speziell  ausge- 
staltete  Greifer  aufweisen,  die  ein  sicheres  Greifen, 

30  Aufnehmen  und  Befördern  des  Mülls  gestatten. 
Wenigstens  eine  der  Umlenkachsen,  vorzugsweise 
die  obere  Umlenkachse  32b,  ist  als  Antriebsachse 
ausgebildet  und  über  den  Antriebsmotor  6  oder 
einen  separat  vorgesehenen  Motor  angetrieben. 

35  Die  seitlichen  Enden  der  oberen  Umlenkachse 
32b  sind  in  einen  jeweils  auf  dem  Längsträger  1  1 
abgestützten  Tragarm  33  drehbar  gelagert.  Zwi- 
schen  dem  Fahrzeugrahmen  4  und  dem  oberen 
Ende  des  Müllaufnehmers  12  ist  ein  Stellantrieb 

40  34,  z.B.  eine  Kolben-Zylinder-Einheit,  vorgesehen, 
die  einenends  mit  dem  mittleren  Abschnitt  4b  des 
Rahmens,  andernends  mit  einem  an  dem  oberen 
Ende  des  Müllaufnehmers  befestigten  Schwenkarm 
35  lösbar  verbunden  ist.  Durch  ein  Betätigen  des 

45  Stellantriebs  ist  ein  Verschwenken  des  Müllaufneh- 
mers  12  in  der  Öffnung  9,  d.h.  ein  Regulieren  der 
Arbeitstiefe  ebenso  wie  ein  Überführen  des  Mül- 
laufnehmers  aus  der  Bereitschafts-  in  die  Betriebs- 
stellung  und  umgekehrt  möglich.  Dabei  wird  der 

so  Müllaufnehmer  um  die  in  dem  Tragarm  33  gehalte- 
ne  Umlenkachse  32b  verschwenkt.  Daraus  ergibt 
sich,  daß  die  obere  Umlenkachse  32b  ortsfest  ge- 
halten  ist,  während  die  Lage  der  Umlenkachse  32a 
zwischen  dem  Boden  13  und  etwa  dem  Bodenab- 

55  stand  des  vorderen  Querträgers  1  0a  variierbar  ist. 
Im  Anschluß  an  den  Müllaufnehmer  12  ist  eine 

Fördereinrichtung  36  vorgesehen,  die  den  vom 
Müllaufnehmer  12  abgegebenen  Müll  an  einen  am 

6 
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rahrzeugheck  1b  angebrachten  Sammelbehalter 
37  überführt.  Die  Fördereinrichtung  36  weist  in 
hrem  vorderen  Teil  eine  Anschlagleiste  36  a  (siehe 
:ig.  1)  auf,  die  auch  als  Abstreifer  zum  Lösen  des 
äuf  dem  Elevator  32  befindlichen  Mülls  ausgebildet 
sein  kann.  Die  Fördereinrichtung  36  ist  mittels  ei- 
les  Motors  antreibbar  und  vorzugsweise  als  hori- 
zontales  oder  nach  hinten  ansteigendes  Rüttelsieb 
36b  oder  als  horizontales  Förderband  ausgestaltet. 
Das  Rüttelsieb  36b  ist  elastisch  am  hinteren  Ab- 
schnitt  4c  des  Rahmens  oder  nahe  der  Hinterachse 
3  aufgehängt  und  mit  Hilfe  eines  Exzenterantriebs, 
z.B.  eines  Hydrostatantriebs,  in  Bewegung  versetzt. 
Oas  Förderband  ist  herkömmlicherweise  mit  zwei 
Umlenkachsen  versehen,  von  denen  wenigstens 
3ine  angetrieben  ist.  Um  ein  Herabrollen  des  Mülls 
/on  dem  Müllaufnehmer  12  und  der  Fördereinrich- 
tung  36  zu  verhindern,  können  diese  mit  seitlichen 
Auffangblechen  (nicht  gezeigt)  versehen  sein. 

Am  Ende  des  Rüttelsiebs  36b  ist  eine  Überga- 
beleiste  36c  aus  Gummi  vorgesehen,  mit  deren 
Hilfe  der  Müll  in  den  Sammelbehälter  37  eingeleitet 
wird. 

Zwischen  der  Fördereinrichtung  36  und  der 
Hinterachse  3  ist  ein  Prallblech  38  angeordnet,  das 
im  Fördersinn  des  Rüttelsiebs  36b  mitbewegt  sein 
kann  (s.  Fig.  1). 

Der  Sammelbehälter  37  ist  mit  Hilfe  zweier 
seitlicher  Lenker  40  am  Fahrzeugrahmen  4  oder  an 
der  Ladefläche  8  gehalten.  In  den  Fig.  1  ,  2,  7  bis  9 
ist  jeder  Lenker  40  einenends  über  eine  horizontale 
Schwenkachse  41  an  der  Ladefläche  8  und  ander- 
nends  ebenfalls  über  eine  horizontale  Schwenkach- 
se  42  an  dem  Sammelbehälter  37  drehbar  gela- 
gert.  Jedem  Lenker  40  ist  ein  Stellantrieb  43,  z.B. 
eine  Kolben-Zylinder-Einheit,  zugeordnet,  deren  ei- 
nes  Ende  lösbar  mit  einer  Seitenwand  der  Ladeflä- 
che  8  und  dessen  anderes  Ende  mit  einem  jeweils 
an  den  Lenkern  40  befestigten  Schwenkwarm  40a 
lösbar  gehalten  ist.  Der  Sammelbehälter  37  ist 
vorzugsweise  als  Kippmulde  ausgebildet,  wobei  die 
Schwenkachsen  42  dem  Schwerpunkt  des  Sam- 
melbehälters  37  vorgeordnet  sind. 

Unterhalb  und  in  Höhe  der  Schwenkachsen  42 
sind  an  Seitenwänden  des  Sammelbehälters  je- 
weils  Anschläge  44,  45  vorgesehen,  die  den 
Schwenkweg  des  der  Schwenkachse  42  nachge- 
ordneten  hinteren  Endes  jedes  Lenkers  begrenzen. 
Bei  einem  Betätigen  des  Stellantriebs  43  und  einer 
kreisförmigen  aufwärtsgerichteten  Schwenkbewe- 
gung  der  Lenker  40  sowie  des  Sammelbehälters 
37  um  die  Schwenkachse  41  wirkt  das  hintere 
Ende  der  Lenker  40  schließlich  mit  dem  Anschlag 
44  zusammen. 

Aufgrund  der  exzentrischen  Lagerung  entleert 
sich  der  Sammelbehälter  automatisch  durch  Um- 
kippen  über  der  Ladefläche  8  (Fig.  7). 

Außerdem  kann  zwischen  den  seitlichen  Len- 

kern  40  und  dem  Sammelbenalter  dt  ein  weiterer 
Stellantrieb  vorgesehen  sein,  der  ein  Kippen  des 
Sammelbehälters  37  unabhängig  von  einem  Ver- 
schwenken  der  Lenker  gestattet.  Damit  ist  ein  Ent- 

5  leeren  des  Sammelbehälters  auch  in  der  in  Fig.  1 
gezeigten  Stellung  möglich.  Bei  dieser  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Rückwand  37a  des  Sammelbe- 
hälters  derartig  geneigt,  daß  Rückwand  37a  und 
Boden  13  in  einer  nach  hinten  offenen  Müllaufnah- 

w  mestellung  des  Sammelbehälters  in  etwa  parallel 
zueinander  angeordnet  sind.  Außerdem  weist  der 
Sammelbehälter  eine  Füllstandsanzeige  auf,  die 
mit  einer  in  der  Fahrerkabine  7  angeordneten  An- 
zeigevorrichtung  (nicht  gezeigt)  zusammenwirkt 

15  und  den  Fahrer  auf  einen  gefüllten  Sammelbehäl- 
ters  hinweist. 

Am  Heck  des  Sammelbehälters  37  ist  gemäß 
Fig.  1  ein  auf  dem  Boden  13  aufliegender  Finisher 
46  mittels  einer  an  dem  Sammelbehälter  befestig- 

20  ten  Halteplatte  47  schwenkbar  angelenkt.  Der  Finis- 
her  kann  aber  auch  an  einem  anderen  Teil  des 
Fahrzeugs,  insbesondere  den  Hinterrädern  nachge- 
ordnet,  vorzugsweise  am  Fahrzeugrahmen  4,  ange- 
bracht  sein.  Zum  Verstellen  der  Neigung  bzw.  zum 

25  Regulieren  der  Eindringtiefe  des  Finishers  ist  zwi- 
schen  dem  Sammelbehälter  37  und  dem  Finisher 
46  ein  Stellantrieb  48,  z.B.  eine  Kolben-Zylinders- 
Einheit,  angebracht  (in  Fig.  1  nur  schematisch  an- 
gedeutet). 

30  Wie  im  einzelnen  in  den  Fig.  1  und  7  bis  9 
gezeigt,  ist  die  Ladefläche  8  hinter  der  Fahrerkabi- 
ne  7  und  über  der  Hinterachse  3  angeordnet  und 
erstreckt  sich  nahezu  vollständig  über  dem  Mül- 
laufnehmer  12  und  der  Fördereinrichtung  36.  Die 

35  Ladefläche  ist  rechteckig  ausgebildet  und  besteht 
im  wesentlichen  aus  einer  Bodenwand  8a,  zwei  in 
Fahrzeuglängsrichtung  sich  erstreckenden  Seiten- 
wänden  8b,  einer  Vorderwand  8c  und  einer  ver- 
stellbaren  Hinterwand  8d,  die  auch  als  Schüttvor- 

40  richtung  ausgebildet  sein  kann.  Die  Ladefläche  8 
ist  mit  Hilfe  eines  Stellantriebs  49  um  eine  am 
hinteren  Ende  der  hinteren  Achsenlängsträger  16 
befindlichen  Schenkachse  50  kippbar.  Der  Stellan- 
trieb  49  zum  Kippen  der  Ladefläche  8  ist  an  dem 

45  vorderen  Querträger  10a  und  an  der  Unterseite  der 
Bodenwand  8a  abgestützt.  An  der  Unterseite  der 
Bodenwand  8a  sind  hintere  Radabdeckungen  51 
für  die  Hinterräder,  an  der  Fahrerkabine  7  oder  an 
dem  vorderen  Abschnitt  4a  des  Fahrzeugrahmens 

50  sind  vordere  Radabdeckungen  52  für  die  Vorderrä- 
der  angebracht. 

In  Fig.  8  ist  das  Nutzfahrzeug  mit  betätigtem 
Stellantrieb  49  und  gekippter  Ladefläche  8  darge- 
stellt,  wobei  die  Reinigungselmente  23  und  der 

55  Müllaufnehmer  12  in  der  vom  Boden  13  abgehobe- 
nen  Bereitschaftsstellung  angeordnet  sind.  Zum 
Entleeren  der  Ladefläche  8  befindet  sich  der  Sam- 
melbehälter  37  infolge  eines  Betätigens  des  Stell- 

7 



13 EP  0  387  794  A1 14 

antriebs  43  in  der  vom  Boden  weg  zur  Ladeflache 
geschwenkten  Kippstellung. 

Fig.  9  zeigt  das  Nutzfahrzeug  1  mit  demontier- 
ter  Fahrspurreinigungseinrichtung  20  und  demon- 
tiertem  Müllaufnehmer  12.  Es  ist  ferner  möglich, 
das  Nutzfahrzeug  so  auszubilden,  daß  auch  die 
Fördereinrichtung  36  vom  Fahrzeug  lösbar  ist.  Für 
eine  schnelle  Demontage  der  Fahrspurreinigungs- 
einrichtung  20,  des  Müilaufnehmers  12,  des  Sam- 
melbehälters  37,  der  seitlichen  Lenker  40  und  des 
Finishers  46  sind  jeweils  lösbare  Schnellverschlüs- 
se  vorgesehen. 

Um  das  Nutzfahrzeug  auch  für  andere  Zwecke, 
insbesondere  kommunale  Arbeiten,  einsetzen  zu 
können,  kann  das  Fahrzeug  auch  mit  weiteren  Zu- 
satzgeräten  beispielsweise  zum  Kehren  von  Wegen 
und  Straßen,  zum  Vertikutieren  von  Rasenflächen 
oder  dgl.  ausgestattet  sein.  An  der  Vorderseite  1c 
des  Nutzfahrzeugs  können  z.B.  folgende  Anbauge- 
räte  wahlweise  befestigt  sein:  Scheibenmähwerk, 
Motormähwerk,  Balkenmähwerk,  Seitenmähwerk, 
Böschungsmäher,  Mulchwerk,  Kehrmaschine, 
Hochdruck-Schwemmanlage  (f.  Tennisplatz-Kunst- 
stoffbahnreinigung),  Rotationsbürsten  für 
Leitpfosten-  und  Schutzplankenreinigung,  Schnee- 
pflug.  Am  Fahrzeugheck  1  b  sind  z.B.  die  Anbauge- 
räte  Salzstreuer,  Düngerstreuer,  Vertikutiergeräte 
(Sportplatz  usw.),  Rasenkehrmaschinen  wahlweise 
anbringbar.  Außerdem  kann  das  Fahrzeug  mit  Auf- 
baugeräten,  z.B.  Spezialanlagen  für  Strandkorb- 
transport,  Wasserbehälter,  versehen  sein.  Dazu 
kann  das  Schnellverschlußsystem,  vorzugsweise 
am  Frontträger  1  7  oder  an  der  Anbauplatte  1  8  des 
Fahrzeugs,  mit  einer  verschiedene  Bohrungen  zum 
Befestigen  der  Zusatzgeräte  aufweisenden  Wech- 
selplatte  versehen  sein. 

ftnsprucne 

1.  Selbstfahrendes  Nutzfahrzeug  für  die 
Strandreinigung  mit  einem  Fahrzeugrahmen,  der 
mit  wenigstens  einer  Vorder-  und  Hinterachse  be- 
stückt  ist  und  dazwischen  einen  Müllaufnehmer 
aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Fahrzeugrahmen  (4)  des  mit  Rädern  (5)  be- 
stückten  Nutzfahrzeugs  (1)  zwischen  Vorder-  und 
Hinterachse  (2,  3)  eine  mittige  rechteckige  Öffnung 
(9)  aufweist, 
der  Müllaufnehmer  (12)  in  der  Öffnung  (9)  verstell- 
Dar  und/oder  aus  einer  den  Boden  (13)  berühren- 
den  Betriebsstellung  in  eine  vom  Boden  abgehobe- 
ne  Bereitschaftsstellung  und  umgekehrt  schwenk- 
3ar  befestigt  ist  und  in  Fahrtrichtung  hinter  dem 
Vlüllaufnehmer  (12)  ein  Sammelbehälter  (37)  für 
den  aufgenommenen  Müll  angeordnet  ist. 

2.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung  (9)  durch  zwei 
voneinander  beabstandete,  quer  zur  Fahrzeu- 
glängsrichtung  sich  erstreckende  Querträger  (10) 
begrenzt  ist. 

5  3.  Nutzfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Quer- 
träger  (10a,b)  eine  Länge  aufweist,  die  die  Breite 
des  Müllaufnehmers  (12)  geringfügig  übersteigt. 

4.  Nutzfahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1 
70  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung 

(9)  seitlich  durch  zwei  voneinander  beabstandete, 
in  Fahrzeuglängsrichtung  sich  erstreckende  Längs- 
träger  (1  1  )  begrenzt  ist,  deren  Ende  mit  den  Quer- 
trägern  (10)  verbunden  sind. 

75  5.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Längsträger  (11)  eine 
Länge  aufweist,  die  in  etwa  der  Länge  des  Müllauf- 
nehmers  (12)  entspricht. 

6.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
20  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Fahrzeugrahmen  (4)  zwei  voneinander  beab- 
standete,  in  Fahrzeuglängsrichtung  sich  erstrecken- 
de  vordere  Achsenlängsträger  (15)  aufweist,  deren 
hintere  Enden  (15a)  stirnseitig  mit  dem  zur  Fahr- 

25  zeugvorderseite  weisenden  Querträger  (10a)  ver- 
bunden  sind. 

7.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Fahrzeugrahmen  (4)  zwei  voneinander  beab- 

30  standete,  in  Fahrzeuglängsrichtung  sich  erstrecken- 
de  hintere  Achsenlängsträger  (16)  aufweist,  deren 
vordere  Enden  (16a)  stimseitig  mit  dem  zum  Fahr- 
zeugheck  (1b)  weisenden  Querträger  (10b)  verbun- 
den  sind. 

35  8.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  lichte  Abstand  der  vorderen  und/oder  der  hinte- 
ren  Achsenlängsträger  (15,  16)  voneinander  in  etwa 
um  die  zweifache  Radbreite  geringer  ist  als  die 

40  Länge  der  Querträger  (10). 
9.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Fahrzeugrahmen  (4)  im  Bereich  der  Längsträ- 
ger  (11)  nach  hinten  geneigt  abgewinkelt  ist  und 

45  dadurch  die  Querträger  (10a,b)  einen  unterschiedli- 
chen  Bodenabstand  aufweisen. 

10.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Differenz  der  Bodenab- 
stände  der  Querträger  (10)  in  etwa  der  Höhe  (12c) 

>o  des  Müllaufnehmers  (12)  entspricht. 
11.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  vorderen  Enden  (16a)  der  hinteren  Achsen- 
längsträger  (16)  zum  hinteren  Querträger  (10b) 

55  nach  unten  geneigt  abgewinkelt  sind. 
12.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Vorderseite  (1c)  des  Nutzfahrzeugs  (1) 

3 
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äine  vorzugsweise  antreibbare  Fahrspurreinigungs- 
sinrichtung  (20)  vorgesehen  ist,  mit  Hilfe  welcher 
ier  jeweils  in  der  Fahrspur  befindliche  Müll  zur 
:ahrzeugmitte  (1d)  hin  förderbar  ist. 

13.  Nutzfahrzeug  nach  weingstens  einem  der 
\nsprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
iaß  die  Fahrspurreinigungseinrichtung  (20)  für  jede 
rahrspur  ein  separates  Reinigungselement  (23) 
aufweist. 

14.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Xnsprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Reinigungselemente  (23)  mit  Hilfe  eines 
gemeinsamen  Trägers  (24)  an  der  Vorderseite  (1  c) 
des  Nutzfahrzeugs  (1)  befestigt  sind. 

15.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Reinigungselemente  (23)  als  Rotorschwa- 
der  (23a)  mit  etwa  vertikaler  Drehachse  (23b)  aus- 
gebildet  sind. 

16.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rotorschwader  (23a)  ge- 
genläufig  angetrieben  sind. 

17.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Rotorschwader  (23a)  am  Fahrzeugrah- 
men  (4)  und/oder  am  Träger  (24)  mittels  einer  quer 
zur  Fahrtrichtung  angeordneten  horizontalen 
Schwenkachse  (24a)  angelenkt  ist. 

18.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Rotorschwader  (23a)  mit  Hilfe  einer  Betä- 
tigungseinrichtung  (25)  um  die  Schwenkachse 
(24a)  aus  einer  den  Boden  (13)  berührenden  Be- 
treibsstellung  in  eine  vom  Boden  abgehobene  Be- 
reitschaftsstellung  und  umgekehrt  vorzugsweise 
vertikal  verschwenkbare  ist. 

19.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rotorschwader  (23a)  Kreisschwadrechen 
aufweisen. 

20.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rotorschwader  (23a)  einen  solchen  Durch- 
messer  aufweisen,  daß  der  Müll  in  einen  zwischen 
den  Rädern  (5)  des  Fahrzeugs  verlaufenden  Mittel- 
streifen  (22)  verlegt  wird. 

21.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fahrspurreinigungseinrichtung  (20) 
und/oder  die  Reinigungselemente  (23)  mit  Hilfe  von 
Gleitschuhen  (26)  höhengeführt  sind. 

22.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  21,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gleitschuhe  (26)  außer- 
habt  des  Arbeitsbereiches  der  Kreisschwadrechen 
oder  im  Bereich  ihrer  Drehachse  (23b)  angeordnet 
sind. 

23.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Gleitschuhe  (üb)  teiienormig  ausgeDiiaet 
sind. 

24.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  die  Gleitschuhe  (26)  bezüglich  der  Eingriffstie- 
fe  der  Reinigungselemente  (23)  höhenverstellbar 
sind. 

25.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet, 

o  daß  die  Kreisschwadrechen  Zinken  (23d)  aufwei- 
sen,  die  bedingt  durch  einen  Knick  in  ihrer  Längs- 
achse  schleppend  winklig  zu  Boden  (13)  angestellt 
sind. 

26.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  25,  dadurch 
'5  gekennzeichnet,  daß  die  Höhe  der  Zinken  (23d) 

bis  zu  0,5m  beträgt. 
27.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

Ansprüche  1  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kreisschwadrechen  während  eines  360° 

>o  Umlaufs  mit  Hilfe  einer  Steuerung  von  einer  den 
Boden  (913)  berührenden  Betriebsstellung  in  eine 
vom  Boden  abgehobene  Bereitschaftsstellung  und 
umgekehrt  verschwenkbar  sind. 

28.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
?5  Ansprüche  1  bis  27,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  jedes  Reinigungselement  (23)  mit  einer 
Schutzhaube  (23e)  versehen  ist,  die  vorzugsweise 
zum  Zwecke  einer  gezielten  Müllablage  mit  einem 
aerodynamischen  Förderkanal  versehen  ist. 

30  29.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  28,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fahrspurreinigungseinrichtung  (20)  als  ge- 
genläufig  gewendelte  Schnecke  (27)  ausgebildet 
ist,  deren  Schneckenachse  (27a)  horizontal  und 

35  quer  zur  Fahrzeuglängsrichtung  ausgerichtet  ist. 
30.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  29,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Schnecke  (27)  in  zwei 
jeweils  den  Fahrspuren  zugeordnete  Abschnitte  un- 
terteilt  ist. 

40  31.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  29  oder  30, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schnecke  (27) 
den  Rädern  (5)  der  Vorderachse  (2)  unmittelbar 
vorgeordnet  ist. 

32.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
45  Ansprüche  1  bis  31,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Schneckenkamm  (27c)  aus  Zinken  (27d) 
besteht  oder  mit  Zinken  bestückt  ist. 

33.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  32,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zinken  (27d)  während 

so  eines  360°  Umlaufs  mit  Hilfe  einer  Steuereinrich- 
tung  in  Zinkenlängsrichtung  oder  quer  dazu  aus 
einer  Betriebs-in  eine  Bereitschaftsstellung  und 
umgekehrt  verstellbar  sind. 

34.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
55  Ansprüche  1  bis  33,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Reinigungselemente  (23)  als  Bürstenrollen 
ausgebildet  sind. 

35..Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

9 
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Ansprüche  1  bis  34,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  Reinigungselementen  (23)  in 
Fahrzeuglängsrichtung  ein  Prall-  oder  Ablegeblech 
(30)  angeordnet  ist. 

36.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  35,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Breite  des  Müllaufnehmers  (12)  wenigstens 
der  Breite  des  Mittelstreifens  (22)  entspricht. 

37.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  36,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Müllaufnehmer  (12)  eine  Aufnahmekeillei- 
ste  (31)  und  einen  nachgeordneten  Elevator  (32) 
aufweist. 

38.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  37,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Elevator  (32)  zwei  Um- 
lenkachsen  (32a,b)  aufweist,  von  denen  in  der  Be- 
treibsstellung  die  vordere  (32a)  bodennah  und  die 
hintere  (32b)  bodenfern  angeordnet  ist. 

39.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  38,  dadruch 
gekennzeichnet,  daß  die  bodenferne,  obere  Um- 
lenkachse  (32b)  über  der  Hinterachse  (3)  des  Fahr- 
zeugs  und/oder  über  dem  hinteren  Querträger 
(10b)  angeordnet  ist. 

40.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  39,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Obertrum  des  Elevators  (32)  nach  hinten 
laufend  antreibbar  ist. 

41.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  40,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Fahrzeugrahmen  (4)  und  dem 
Müllaufnehmer  (12)  ein  Stellantrieb  (34)  zum  Ver- 
stellen  und/oder  Verschwenken  des  Müllaufneh- 
mers  sowie  zum  Einstellen  der  Arbeitstiefe  vorge- 
sehen  ist. 

42.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  41,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Elevator  (32)  in  Form  eines  Förderbandes, 
insbesondere  Kratzbodens  oder  Rechenbandes 
oder  Gliederbandes,  gestaltet  ist. 

43.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  42,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Anschluß  an  den  Müllaufnehmer  (12)  eine 
antreibbare  Fördereinrichtung  (36)  vorgesehen  ist, 
die  den  aufgenommen  Müll  zum  Fahrzeugheck 
(1b)  fördert. 

44.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  43,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sammelbehälter  (37)  am  Fahrzeugheck 
(1b)  und  die  Fördereinrichtung  (36)  zwischen  dem 
Müllaufnehmer  (12)  und  dem  Sammelbehälter  an- 
geordnet  ist. 

45.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  44,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fördereinrichtung  (36)  als  horizontales 
oder  nach  hinten  ansteigendes  Rüttelsieb  (36b) 
ausgebildet  ist. 

46.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  45,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Fördereinrichtung  (36)  ein  Förderband  ist. 
47.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 

Ansprüche  1  bis  46,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Prallblech  (38)  an  der  Fördereinrichtung 

5  (36)  und  gegebenenfalls  im  Fördersinn  mitbewegt 
oder  an  dem  Fahrzeugrahmen  (4)  über  der  Hinter- 
achse  (3)  angeordnet  ist. 

48.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  47,  dadurch  gekennzeichnet, 

w  daß  der  Sammelbehälter  (37)  mit  Hilfe  zweier  seitli- 
cher  Lenker  (40)  am  Fahrzeugrahmen  (4)  und/oder 
an  einer  Ladefläche  (8)  des  Fahrzeugs  befestigt  ist. 

49.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  48,  dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  die  Lenker  wenigstens  einen  Stellantrieb  (43) 
zum  Verschwenken  um  eine  horizontale  Schwenk- 
achse  (41)  aufweisen. 

50.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  49,  dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  der  Sammelbehälter  (37)  als  Kippmulde  ausge- 
bildet  und  mit  Hilfe  von  horizontalen  Schwenkach- 
sen  (42)  an  den  Lenkern  (40)  befestigt  ist. 

51.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  50,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkachsen  (42) 

25  dem  Schwerpunkt  des  Sammelbehälters  (37)  in 
Fahrtrichtung  vorgeordnet  sind. 

52.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  51,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwenkbereich  des  Sammelbehälters 

30  (37)  mit  Hilfe  zweier  Anschläge  (44,  45)  begrenzt 
ist. 

53.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  52,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sammelbehälter  (38)  einen  Stellantrieb 

35  aufweist,  der  ein  Verschwenken  und/oder  Kippen 
des  Behälters  relativ  zu  den  Lenkern  (40)  gestattet. 

54.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  53,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rückwand  (37a)  des 
Sammelbehälters  in  dessen  nach  hinten  offener 

40  Müllaufnahmestellung  in  etwa  parallel  zum  Boden 
(13)  ist. 

55.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  54,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sammelbehälter  (37)  eine  Füllstandsanzei- 

45  ge  mit  einer  vom  Fahrer  aus  einsehbaren  Anzeige- 
vorrichtung  aufweist. 

56.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  55,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Heck  des  Sammelbehälters  (37)  und/oder 

so  am  Fahrzeugrahmen  (4)  ein  Finisher  (46)  vorgese- 
hen  ist. 

57.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  56,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  Sammelbehälter  (37) 
und/oder  am  Fahrzeugrahmen  (4)  ein  Stellantrieb 

55  (48)  zum  Verstellen  der  Neigung  des  Finishers 
vorgesehen  ist. 

58.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  57,  dadurch  gekennzeichnet, 

10 
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aß  hinter  einer  Fahrerkabine  (7)  die  Ladeflache  (ö) 
ber  der  Hinterachse  (3)  angeordnet  ist  und  sich 
orzugsweise  über  den  Müllaufnehmer  (12)  und  die 
ördereinrichtung  (36)  erstreckt. 

59.  Nutzfahrzeug  nach  Anspruch  58,  dadurch  5 
ekennzeichnet,  daß  die  Ladefläche  (8)  kippbar 
m  Fahrzeugrahmen  (4)  gehalten  ist. 

60.  Nutzfahrzeug  nach  wenigstens  einem  der 
insprüche  1  bis  59,  dadurch  gekennzeichnet, 
aß  die  Fahrspurreinigungseinrichtung  (20)  w 
nd/oder  der  Müllaufnehmer  und/oder  die  seitlichen 
enker  (40)  und/oder  der  Sammelbehälter  (37)  je- 
weils  mit  Hilfe  eines  lösbaren  Schnellverschlusses 
«festigt  sind. 
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